
IX Einleitung  

EINLEITUNG 

Stadtbuchüberlieferung in Zwickau 

Außer der gemessen an vergleichbaren Städten recht umfangreichen Urkundenüberlieferung blieben 
in Zwickau mehrere Stadtbücher aus dem 14. Jahrhundert erhalten. Diese Quellengattung ist typisch 
für das spätmittelalterliche Kanzleiwesen deutscher Städte.4 In der zeitlichen Folge ist mit dem 
sogenannte Zwickauer Rechtsbuch von 1348 zu beginnen.5 Die repräsentative Pergamenthandschrift 
hat schon mehrfach das Interesse der Forschung auf sich gezogen,6 vor allem auch wegen des 
Zwickauer Stadtrechts, einer Zwickauer Rechtsschöpfung. Die das Stadtrecht im engeren Sinne 
betreffenden Abschnitte hat Günther Ullrich 1941 unter der Mitwirkung von Hans Planitz im Druck 
vorlegen können.7 Einer eingehenden kodikologischen Untersuchung hat diese Handschrift Arno 
Ullrich unterzogen.8 
Das zeitlich nächste Stadtbuch ist der sogenannte Liber proscriptorum, in dem Stadtverweisungen 
zwischen 1352 und 1536 eingetragen worden sind. Es handelt sich hier um eine von Heinrich „dem 
alten Schreiber“ begonnene Papierhandschrift,9 die offensichtlich schon von Anbeginn in einem 
Buchblock war. Sie befindet sich im Stadtarchiv Zwickau unter der Signatur IIIx1 135. Die genaue 
Bezeichnung auf dem Titelblatt lautet Liber Proscriptorum de anno 1367 ad annum 1536. Bis auf 
wenige Ausnahmen, die vereinzelte Einträge zu einem bestimmten Thema untersuchten,10 blieben 
die Zwickauer Urfehden bisher unbearbeitet.11  
Der Foliant misst 39 cm x 28,5 cm und besteht aus 121 gebundenen Blättern. Der Einband ist aus 
Holz und mit Papier beklebt. Auf der Frontseite des Einbandes kann man noch Schatten von Lettern 
erahnen, welche vorher als Titel aufgeklebt waren; allerdings sind die Wörter nicht mehr zu 
erkennen. Der Buchrücken besteht aus Leder, welches noch bis über den Falz geklebt wurde.  
Das dritte Zwickauer Stadtbuch aus dem 14. Jahrhundert ist das sogenannte Älteste Stadtbuch von 
1375, bei dem es sich um ein vermischtes Stadtbuch handelt, dass Einträge ab 1375 enthält. Diese 
Handschrift ist erstmals, wenn auch nur kurz, von Hubert Ermisch beschrieben worden.12 Es ist ein 
typisches Gerichtsbuch städtischer Provenienz, in das vor allem Handlungen der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit eingetragen wurden, v. a. Grundstückskäufe und -verpfändungen, aber auch 
Nachlass- und Vormundschaftsangelegenheiten. Diese Eintragungen besaßen den Charakter und die 
Beweiskraft von Urkunden.  
Der Einfluss des Stadtgerichts erstreckte sich innerhalb der Stadtmauern, mit Ausnahme des 
Schlosses Osterstein, des Schössers und teilweise des Amtmannes, die nur dem Landesfürsten 
unterworfen waren. Auf dem im Inneren der Stadt gelegenen Grünhainer Hof, dem 
Wirtschaftsgebäude der Zisterzienser zu Grünhain, war das Stadtgericht jedoch nur für die peinliche 
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